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RS OGH 1980/4/29 9Os40/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1980

Norm

StGB §125

StGB §173 Abs1

Rechtssatz

In der vom Willen des Täters nicht beliebig beherrschbaren und von Zufällen des faktischen Geschehensablaufs

abhängigen Wirkung eines Sprengsto anschlages liegt der entscheidende Unterschied zum Vergehen der von

vornherein auf ein begrenztes Objekt gerichteten und daher mindergefährlichen Sachbeschädigung.

Entscheidungstexte

9 Os 40/80
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